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Änderungsantrag zu RW-01

Von Zeile 170 bis 171 einfügen:

aufklären und ihnen Schutz gewähren, wenn sie in ihrer Freiheit und Selbstbestimmung
bedrängt oder bedroht werden. Noch dringender ist es, dass endlich eine
bundesweite Regelung zur Finanzierung von Frauenhäusern gefunden und
schnellstmöglich eine ausreichende Anzahl von Frauenhausplätzen zur
Verfügung gestellt wird.

Begründung

Beratung reicht in den meisten Fällen nicht aus, Frauen muss ein Zufluchtsort gewährt werden. Doch
die Bereitstellung und Finanzierung von Frauenhäusern ist nach wie vor hochproblematisch. Frauen
verlassen ihren Heimatort, um vor ihrem Partner/ Mann zu fliehen. Tendenziell zieht es Frauen dann in
die Anonymität der Großstädte, wo sie nicht so leicht von ihrem Partner/ Mann gefunden werden
können. Die Großstädte müssten daher viele Plätze vorhalten und finanzieren für Frauen aus anderen
Kommunen. Angesichts der Finanznot vieler Städte geschieht dieses nicht oder nicht ausreichend.
Besonders problematisch wird es, wenn Frauen in dieser Situation das Bundesland wechseln. Hier
muss auf Bundesebene endlich eingegriffen werden.
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